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FördernchtlinJe für die BezusGhussyng der Besuchsgebühren von
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege der GeTOeinde Pianegg

Die Gemeinäe Pjanegg gewährt im Rahmen des eigenen Wirkungskreises und in den Grenzen jiirer
Leistungsfähigkeit nach den jeweiligen HaushaJföpjansäfzen-Zuschüsseffir die Betreuung van Krndepn
auf der Grundlage des Bsyerischen Kinderbjldyngs- und -betreüungsgesetzes (BayKiBil(S| in Krippe,
Kinderga'rten, Hört, Mittagsbetreuung unä iri äer KjndeFtagespflege als frelw.jjlige: l.eistun& bei
Vorliegen der nachfolgend genannten VorausSetzüngeri. ßaza werden gemäß Art. 57 Aßs. l
(ffemeincjeörärtung (GO) folgencte Riclttlinie aufgestellt:

§1 Begünstigter Personenkreis

Antragsberechtlgt sind peFSQnensorgefaerechtlgte BürgeriRFien und Bürger mit Hauptwohnsttz in
Ptanegg, deren Kinder eine KJndertageseinrJehtung (Krippe, Kindergarten, t-lort, Mittagsbetreuung)
regelmäßig isesuchen oder in der Kindertagespflege betreut werden.

§2 Einkünfte

(:1) Das Brutto Jahreseinkommen der GebührensGhuldner darf 75.000 Euro nicht übeFschreiten.
Maßgeblich sind die Einkünfte'des letzten bzw. vorletzten Kalenderjahres, das vordern Bfiginn
des Betrfiüungsjahres liegt, für das die Gebühren festgesetzt wurden.

(2) Für die Berechnung des BFUtto Jahreseinkommens werden die EinkünTte der
personensorgeberechtigten GebühFenschuldrierzysammengerechnet.BeigeSchiederien oder
getrennt lebenäen PersonertSQrgeberechfigten ist das Bruttojahreseinkommen inklusive atler
Unterhaltsleistungen der ödet" des Personensorgffberechtigten ausschlaggebend, be) deroder
dem das Kind lebt,

(3) Zum Brufto Jahreseinkommen zählen:
a. Der Gesamtbetrag der Einkünfte nach § 2 Abs. 3 EinkQmmensteuergesetz (EstG) laut

Einkommensteuerbescheid des Vorjahres bei Personen, die zur Einkommenssteuer
veranlagt werden.
Falls kein Einkommensteuerbescheid vorliegt, gilt der Brutto Jäh resarbeitslohn gemäß
Lohnsteuerkarte des Vorjahres abzüglich des Arbeitnehmer-Pausehbetrags nach.S 9a
EstG.

Für den Fall, dass siGh das Einkommen gegenüber dem Vorjahr stark vefändert hat,
sind GehaltsabFechnungen der letzten drei Monate vorzulegen.

b. Kapjtalein.künfte (z.B. Zinseinkünfte, IVlieteinnahmen, Dividenäen)
c. Bei Personen, die nicht der deutschen Steuerpflicht unterliegen, die Jahreseinkunfte,

bzw. bei Nichtselbständigen das Brutto Jahreseinkommen.
d. Arbeitslosenunterstützung und ähnliche Leistungen nach dem Soziatgesetzbuch SGB

il, SG B XII. Erhaltene Unterhallsleistungen zählen zum Brutto Jahreseirikommen des
personensorgeberechtigten Gebührenschuldners, bei äem das Kind seinen
Hauptwohnsitz hat,

e. Renten oder sonstige regeimäßig wiederkehrende Bezüge, soweit diese rncht bereits
in den Einkünften nach Absatz 3 Buchstaben a. bis.c, enthalten sind.
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(4) Das Kindergeld •nach dem EinkömTrtensteuergesfitz ynä den entsprechenden ^.Qrschriften,
sowie das Erziehungsgelä, gelten niclit als Einfcünfte irn Sinne: des §2 Abs. 2 EstG.

§3Antragstellung

i^ DerAn'trag for den Zuschuss zur Besuetisgebühr •für jeweils ein Betreuungsjahy (l. Sßpternbfir
Üis,t];. August) ist sehriftlich zu stellen.

(2) Dem Antragsj:nel unaufgefordert folgende Belege beizufügeni
a. Nachweis über die maßgeblichen Einfcünfte der Persanensorgeberechtigten nach § 2.

Wurden Einkün'fte aus mehreren Einkunftsarten gemäß § 2 bezogen, sind diese
•gesondeFt anzugeben und nachzuweisen.

b. Bescheinigung der Einrichtung über die gebuchte Betreuungskafegorie und die MQhe
der monatlichen Besuchsgebühr

c. Bei Studierenden die Immatrikülationsbeschei'nigung
d. Bei Alleinerziehenden der Nachweis über erhaltene Unterhattszählungen

(3) Geht djerAnfrag biszum Ende eines Betreuungsjafares bei de:r Gemeinde Planegg ein, wird
rückwirkend zum Beginn des Betreuungsjahres bezusc.husst.

(4) Gfiht'der Antrag erst nach dem Ende des Betreuüngsjahres (31, August) ein oder \wird er epst
nach äiesfim Termin vervQilständigt, täesteht ke:in Anspruch auf Bezusch.yssung ;d:es
vergaogeneri BetreüungsjahFes.

§ 4 Mitwirkungspf licht

Jede 'Veränderung in den Einküntteo oder der WohRungssituation ist deF Gemeinde Planegg
unverzüglich und unaufgefQrd.ert schriftlich mitzuteilen. Nachweise sind auf Aufforderung JnnerhaSb
der ggsetzten Frist VQrzulegen.

§5 Bewilligung

(a) EJne Bezuschussung erfolgt erst dann, wenn der Nachweis der maßgeblichen Einkünfte gemäß
§ 2 erbracht ist.

(^ Ein Zäschyss wird nyr gewahrt, wenn die AQtragstellendeR naßhweislieh alle anderen
Fordermöglichkeiten öffentlicher Einrichtungen ausgeschQpft haben (insbesondere die
Bezyschussung durch das für die Gemeinde Pianegg zuständige Kreisjugendamt beim
Landrafsamt München). Die entsprechenden Naehweise sind der Gemeinde Planegg
unaufgefordert vorzulegen,

(3) Die jndrviduelle Bezüschussung ist der Anlage zu entnehmen.
(4) Bei Veränderungen gern äß§ 4 wird die Bezuschüssung ab dem Monat der Antragstellung,

frühestens jedoch ab der tatsächlichen Änderung der Verhältnisse gewährt, bzw. wird
rückwirkend ab Beginn des Monats aufgehoben, ab dem die yoraussetzungen für die
Förderung nicht me:hr vorliegen.

{5) Die Antragstellenden erhalten über die :Hihe des gewährten Zuschusses einen schriftlichen
Bescheid. Die Zusage gilt'fü r die Dauer eines Betreuungsjahres (1. September bis 31. August)
und muss jährlich neu bei der Gemeinde Planegg beantragt werden. Die Bestimmungen des
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Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (SayVwVfG) für Verwaltiingsakte sind
entsprechend anzuwenden.

(6) Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt rüekwirkenct vierteljährlich.
(:'7) Bei dem Züsch'uss handelt essich um eine stets •wiäerrufliche freiwillige Leistung'cier^emeinde

Planegg, Ein Rechfsansprüch auf Gew/ahrung dieses Zuscitüsses kann nicht tieFgeleitetwerden.
(8) Dffi Züschysshöhe für die Kindertagespflege rtcbfet sieh oaeh dem jewBiIs gültigen

Ge&ührensatz äes L.andFatsamtes Mündien. ©ieser wird jährlich neu festgelegt. fVlaßgebliGh
sind die, .Einkünfte des letzten bzw. vorletrten Kalende:rjä:hres, das vQf dem Beginn des
BetreuMi'igsjahres liegt, für'cf'as die Gebü,hFeo fe.stgesetztwürdeR,

§6 Erstattung zu Unrecht erhaltener Leistungen

(t) Der Zuschuss ist an die Gemeinde Planegg zurktck zu zahlen, wenn dj£ Gewährung durch
Angaben erwirkt würde, die unrichtig oder unvollständig waren, oder wenn oofwendige
Mitteilungen unterlassen wurden.

(2) Die Bestimmungen des Bayerischten Verwaitungsverfabrensgeselzes (BäyVwVfG) für die
Rücknahme und den Widerruf von Verwattungsakten sind entspreGhend anzuwendSn.

§7 Zuständigkeit

Über die Anträge entsprechend dieser Richtlinie entscheidet die GemeindeveFwattung Ptanegg.

§8 Geltungsdauer

Diese Richtlinie tritt zum 01.09.2023 in Kraft.

Gjeichzeltig tritt die bisherige Riehtlinie vom 01.09.2015 außer Kraft.

Planegg, den 23.05.2023 Siegel
<?5s>s
^wv^
tS.

a
/»•
»•^

Gemeinde, Pianegg /
/

\y,ä^ M 7^ss//
^^-̂M^^f^t

Hermann Nafziger
l. Bürgermeister
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Anlage l zu der Förderrichtltnie für die Bezuschussung cSer Besuchsgebühren
von Kindertageseinrichtungen und Klndertagespflege der (Semeinde Planegg

Bruttojahreseiinlcom
men der Eltern bis

Zuschuss in %

20.000,00 60

25.000,00 55

30.000,00 5Q

35.000,00 45

40.000,00 40
45.000,00 35
50.000,00 30
55.000,00 25

60.000,00 20

65.000,00 15

70.000,00 10

75.000,00 5

Anlage zu den Förderrichtiinien Bezuscl-iussung äer BeSuGhsgeböhFen von
Kindertagesejnrichtungen/Kjndertagespftege" Fassu ng vom 15.05.2023
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